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RS OGH 1959/7/22 3Ob184/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.07.1959

Norm

EO §35 Af

Rechtssatz

Wurde zur Hereinbringung des einem Kind vom Vater aus dem Gesetz gebührenden Unterhaltes die Exekution

bewilligt und stützt der unterhaltsp6ichtige Vater seine dagegen erhobene Oppositionsklage auf die rechtskräftige

urteilsmäßige Feststellung, daß er nicht der Vater des Kindes ist, kann die Klage nicht damit abgewehrt werden, daß er

auch vertragsmäßig zur Unterhaltsleistung verpflichtet sei.
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